	
	



Der Verbandsrechtsausschuss berichtet :

Sportrechtssache KSV BG Riedstadt e.V. ./. HKBV-Sektion Classic 

Vorgeschichte :  Die Damenmannschaft der KSV BG Riedstadt belegte in der Saison 2008/2009 in der Hessenliga den 9. Platz. Die Spielleitung entschied Abstieg der Plätze 9 und 10, Aufstieg von Platz 1 und da von oben kein Absteiger herunterkommt, Relegationsspiel der Zweiten der Regionalligen für den noch freien Platz in der Hessenliga. Dagegen legte BG Riedstadt beim Sektions-Rechtsausschuss Classic Widerspruch mit Verweis auf die Durchführungsbestimmungen (DfB) und auf in der Vergangenheit in verschiedenen Ligen praktizierte Regelungen ein.

Der Sektions-RA stellte fest, das BG Riedstadt keinen Anspruch auf Verbleib in der Hessenliga hat und begründete dies nur mit dem ersten Satz aus Abs. I.2 der DfB. Es wurde eine Ungleichbehandlung zu dem 9. Platzierten des Vorjahres und zu anderen Ligen bestätigt, trotzdem wurde der Verbleib in der Hessenliga nicht als gerechtfertigt bezeichnet. Dagegen hat BG Riedstadt mit denselben Argumenten wie in der 1.Instanz Berufung beim HKBV-Verbandsgericht beantragt.

Die Berufung wurde nach einer Verhandlung vom Verbandsrechtsausschuss wie folgt entschieden :

Urteil :
1.  Der Berufung des Kegelsportvereins BG Riedstadt e.V. gegen die Entscheidung des Sektions-RA vom 11.05.2009 wird stattgegeben.
2. Das Urteil des Rechtsausschusses der Sektion Classic wird aufgehoben.

3. BG Riedstadt verbleibt für die Saison 2009/2010 in der Hessenliga. Die Relegationsspiele werden annulliert.
Begründung :  Der in der Vorinstanz festgestellte Tatbestand ist unstrittig. In der Begründung des Urteils wird nur unvollständig auf das Regelwerk eingegangen. Es wird nur auf die erste Zeile im Abs. I.2 DfB zitiert, in der es heißt :


„Aus jeder Gruppe einer Liga steigen in der Regel 2 Mannschaften ab.“


Mit „Regel“ ist gemeint, zwei Absteiger nach unten, ein Aufsteiger nach oben und ein Absteiger von oben! Diese Regel kommt hier nicht zum Tragen, da von oben kein Absteiger kommt. 


Entsprechend Abs. I.2 HKBV-DfB Sektion Classic gilt daher der gleitende Auf- und Abstieg gemäß Ziff. B 2.9 DKBC-Sportordung.  Ein Zwangsabsteiger ist in jedem Fall der erste Absteiger.

Ziff. B 2.9 DKBC-Sportordnung regelt den Auf- und Abstieg in drei Unterabschnitten :

a) Der gleitende Auf- und Abstieg


b) Der gleitende Abstieg


c) Feste Definition Auf- und Abstieg


Dementsprechend kommen im vorliegenden Fall die Ziffern a) und b) zur Anwendung.

Ziff. B 2.9 a) Auf- und Abstieg erhöhen oder reduzieren sich, je nachdem wie viele Mannschaften beim Abstieg von oben kommen und beim Aufstieg oben frei werden.                    



Hier wird klar ausgesagt, das sich die Anzahl der Absteiger reduzieren kann, wenn von oben kein Absteiger herunter kommt. 


Ziff. B 2.9 b)  Hier steigen grundsätzlich zwei Mannschaften ab. Die Anzahl der Aufsteiger wird fest definiert. Nachdem die Aufsteiger klar definiert sind, richtet sich in Abhängigkeit der Ligenstärke  die Zahl der Absteiger nach der Anzahl der freien Plätze in der jeweiligen Liga.


 Weitere Möglichkeit : Hier wird die Zahl der Aufsteiger fest definiert. Die Anzahl der Absteiger richtet sich in Abhängigkeit der Ligenstärke nach der von oben kommenden Anzahl von Mannschaften.


Auch hier wird darauf hingewiesen, das die Anzahl der Absteiger nicht fest definiert ist, sondern sich nach der Anzahl der von oben kommenden Mannschaften richtet.
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